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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über befristete Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels in Ergänzung der 
Handelszugeständnisse für Waren der Republik Moldau im Rahmen des 
Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau 
andererseits
(COM(2024)0051 – C9-0022/2024 – 2024/0029(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2024)0051),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0022/2024),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel (A9-
0079/2024),

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die rechtswidrige und ungerechtfertigte militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine 
wirkt sich negativ auf die Republik Moldau und ihre Möglichkeiten aus, ihre Erzeugnisse 
jenseits ihrer Grenzen zu verkaufen, da die Republik Moldau für ihre Ausfuhren in hohem Maße 
auf Transitrouten durch die Ukraine und die Infrastruktur der Ukraine angewiesen war.

In diesem Zusammenhang haben das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2022 die 
Verordnung (EU) 2022/1279 zur Einführung vorübergehender Maßnahmen zur Liberalisierung 
des Handels angenommen, mit denen Handelszugeständnisse für Waren aus der Republik 
Moldau im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau 
ergänzt werden. Dank dieser Verordnung konnte die Republik Moldau einen Teil ihres Handels 
mit der übrigen Welt über die EU umlenken, ihre Handelsbeziehungen zur EU vertiefen und 
ihre Wirtschaft stabilisieren. Die Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels wurden im Juli 
2023 um ein Jahr verlängert.

Mit dem vorliegenden Gesetzgebungsvorschlag sollen diese Maßnahmen zur Liberalisierung 
des Handels erneut für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Zeitpunkt des Auslaufens der 
derzeitigen Maßnahmen (d. h. ab dem 25. Juli 2024) verlängert werden. Gemäß der 
vorgeschlagenen Verordnung werden alle noch ausstehenden Zölle nach Titel V des 
Assoziierungsabkommens ausgesetzt. Dies betrifft Obst- und Gemüsesorten, die dem 
Einfuhrpreissystem und Zollkontingenten unterliegen, nämlich Tomaten, Knoblauch, 
Tafeltrauben, Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Traubensaft. Für die meisten Ausfuhren aus der 
Republik Moldau gilt bereits im Rahmen des Assoziierungsabkommens ein zollfreier Zugang 
zum Unionsmarkt. Die Mengen und das Spektrum der unter den vorliegenden Vorschlag 
fallenden Erzeugnisse sind daher relativ gering. 

Mit dem Vorschlag wird ein verstärkter Schutzmechanismus eingeführt, um nachteiligen 
Auswirkungen auf die Märkte der EU-Mitgliedstaaten vorzubeugen und entgegenzuwirken. 
Dabei kann die Kommission alle erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der 
Wiedereinführung von Zöllen, ergreifen, wenn sie feststellt, dass die Einfuhr einer bestimmten 
unter diese Verordnung fallenden Ware zu Marktstörungen in der EU oder einem ihrer 
Mitgliedstaaten führt. Die Kommission wird die Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Liberalisierung des Handels in Bezug auf die Einfuhrmengen und -preise regelmäßig 
kontrollieren.

Hinsichtlich der Stärkung der Schutzmaßnahmen und des Übergreifens nachteiliger 
Auswirkungen vom Unionsmarkt auf den Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ist 
hervorzuheben, dass jede Maßnahme, die sich aus dieser Verordnung ergibt, als Ausnahme zu 
betrachten ist und mit ihr kein Präzedenzfall für künftige befristete Handelsliberalisierungen 
geschaffen wird.

Mit den vorgeschlagenen befristeten Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels sollen die 
bestehenden Handelsströme aus der Republik Moldau in die Union erleichtert und begünstigt 
sowie die Wirtschaft des Landes gefördert werden. Diese Maßnahmen stehen auch im Einklang 
mit den Hauptzielen des Assoziierungsabkommens, nämlich der Schaffung der 
Voraussetzungen für verstärkte Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, infolge derer die 
Republik Moldau schrittweise in den Unionsbinnenmarkt integriert wird und die zur Stärkung 
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der Demokratie und der politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Stabilität des Landes 
beitragen, das seit 2022 Bewerberland ist.
 
Da die Lage der Bevölkerung der Republik Moldau infolge des Angriffskriegs Russlands gegen 
die Ukraine nach wie vor schwierig ist, ist es wichtig, dass die EU die Republik Moldau sowohl 
wirtschaftlich als auch politisch weiterhin unterstützt. Daher wird erwartet, dass der vorliegende 
Vorschlag zügig angenommen wird, bevor die derzeitigen Maßnahmen zur Liberalisierung des 
Handels auslaufen.
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ANLAGE: EINRICHTUNGEN ODER PERSONEN
VON DENEN DIE BERICHTERSTATTERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Gemäß Anlage I Artikel 8 der Geschäftsordnung erklärt die Berichterstatterin, dass sie bei der 
Vorbereitung des Berichts bis zu dessen Annahme im Ausschuss Beiträge von folgenden 
Einrichtungen oder Personen erhalten hat:

Einrichtung und/oder Person
Government of the Czech Republic - section for European Affairs
CIUS
Copa & Cogeca

Die vorstehende Liste wird unter der ausschließlichen Verantwortung der Berichterstatterin 
erstellt.
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27.2.2024

SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR LANDWIRTSCHAFT UND LÄNDLICHE 
ENTWICKLUNG

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender des Ausschusses für internationalen Handel
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über befristete Maßnahmen zur Liberalisierung des 
Handels in Ergänzung der Handelszugeständnisse für Waren der Republik 
Moldau im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Moldau andererseits (COM(2024)0051 – 
C9-0022/2024 – 2024/0029(COD))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit diesem Schreiben verweise ich auf den Vorschlag der Kommission, die befristeten 
Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels für Waren der Republik Moldau zu verlängern 
(2024/0029(COD)).

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat den Gegenstand in seiner 
Sitzung vom 26. Februar 2024 geprüft. 

Der Ausschuss hat der vorgeschlagenen Verlängerung der befristeten Maßnahmen 
zugestimmt und mich gebeten, Ihnen seine Stellungnahme gemäß Artikel 56 zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Lins



PE759.004v02-00 10/12 RR\1298555DE.docx

DE

ANLAGE: AUFLISTUNG VON EINRICHTUNGEN UND PERSONEN,
VON DENEN DER BERICHTERSTATTER INFORMATIONEN ERHALTEN HAT

Der Berichterstatter erklärt unter seiner ausschließlichen Verantwortung, dass er keine 
Beiträge von Einrichtungen oder Personen erhalten hat, die gemäß Anlage I Artikel 8 der 
Geschäftsordnung in dieser Anlage aufgeführt werden müssen.
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